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(57) Hauptanspruch: System zum Befestigen einer Schiene
(S) auf einem Untergrund mit
– einer Unterlegplatte (9), die mindestens einen Seitenab-
schnitt (17, 18) und eine an den Seitenabschnitt (17, 18)
angrenzende Aufstandfläche (22) für die zu befestigende
Schiene (S) aufweist;
und
– mit mindestens einer Führungsplatte (10, 11), die auf dem
Seitenabschnitt (17, 18) sitzt,
dadurch gekennzeichnet, dass die Führungsplatte (10, 11)
durch eine im Bereich des Seitenabschnitts (17, 18) ausge-
bildete Rastverbindung (R1, R2) an der Unterlegplatte (9)
gehalten ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein System zum Befesti-
gen einer Schiene auf einem Untergrund. Dabei um-
fasst ein solches System eine Unterlegplatte, die min-
destens einen Seitenabschnitt und eine an den Sei-
tenabschnitt angrenzende Aufstandfläche für die zu
befestigende Schiene aufweist, und mindestens eine
Führungsplatte, die auf dem Seitenabschnitt sitzt.

[0002] Ein System dieser Art ist beispielswei-
se aus der deutschen Gebrauchsmusterschrift
DE 20 2010 015 286 U1 bekannt. Das bekannte Sys-
tem umfasst jeweils zwei Führungsplatten, von de-
nen jeweils eine an einem Seitenabschnitt der Un-
terlegplatte angeordnet ist. Die Führungsplatten sind
dabei als so genannte Winkelführungsplatten ausge-
bildet und weisen einen Führungsabschnitt, der auf
dem der Führungsplatte zugeordneten Schulterab-
schnitt der Führungsplatte aufliegt, sowie einen Füh-
rungsabschnitt auf, der am Rand der Führungsplat-
te anliegt und bei fertig montiertem System nach un-
ten in ein in den jeweiligen Untergrund eingeform-
te Rille greift. Gleichzeitig ist der jeweilige Schul-
terabschnitt der Führungsplatten bei fertig montier-
tem System an einer an dem Untergrund ausgebilde-
ten Schulter abgestützt, so dass die Führungsplatte
auch in einer quer zur Längserstreckung ausgerich-
teten Richtung am Untergrund abgestützt ist und die
beim Überfahren des durch ein erfindungsgemäßes
System gebildeten Schienenbefestigungspunkt auf-
tretenden Querkräfte direkt in den Untergrund gelei-
tet werden.

[0003] Die Führungsplatten des bekannten Systems
weisen jeweils eine von ihrer freien Oberseite zu ihrer
der Unterlegplatte zugeordneten Unterseite führende
Durchgangsöffnung für eine Spannschraube auf, die
zum Verspannen eines auf die jeweilige Führungs-
platte gesetzten Federelements dienen. Die Spann-
schrauben werden dazu in einen in den Untergrund
eingelassenen Dübel geschraubt. Um dies zu ermög-
lichen, sind in die Unterlegplatte zwei Durchgangsöff-
nungen eingeformt, von denen jeweils eine bei auf die
Unterlegplatte aufgesetzten Führungsplatten mit der
Öffnung der jeweiligen Führungsplatten fluchten.

[0004] Bei der Montage des bekannten Systems
wird zunächst die Unterlegplatte auf dem jeweiligen
Untergrund angeordnet und anschließend jeweils ei-
ne der Führungsplatten mit ihrem Führungsabschnitt
auf den ihr zugeordneten Seitenabschnitt der Unter-
legplatte gesetzt. Die Positionierung von Unterleg-
platte und Führungsplatten muss dabei exakt so auf-
einander abgestimmt vorgenommen werden, dass ei-
nerseits die Führungsplatten mit ihrem Schulterab-
schnitt an der ihnen jeweils zugeordneten Schulter
des Untergrunds anliegen und anderseits die Öffnun-
gen von Unterlegplatte und Führungsplatten zuein-
ander fluchtend ausgerichtet sind. Beim hier erläuter-

ten bekannten System wird die Ausrichtung von Un-
terlegplatte und Führungsplatten zusätzlich dadurch
erschwert, dass vor dem Aufsetzen der Unterlegplat-
te auf den Untergrund eine Klebstofflage aufgetragen
wird, die Unebenheiten des Untergrunds ausgleicht
und die Unterlegplatte mit dem Untergrund verklebt.

[0005] Vor dem Hintergrund des voranstehend er-
läuterten Standes der Technik bestand die Aufgabe
der Erfindung darin, ein System der voranstehend be-
schriebenen Art zu schaffen, bei dem die Montage
auf dem jeweiligen Untergrund vereinfacht ist.

[0006] Erfindungsgemäß wird diese Aufgabe durch
ein System mit dem in Anspruch 1 angegebenen
Merkmalen gelöst.

[0007] Vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung
sind in den abhängigen Ansprüchen angegeben und
werden nachfolgend wie der allgemeine Erfindungs-
gedanke im Einzelnen erläutert.

[0008] Ein erfindungsgemäßes System zum Befes-
tigen einer Schiene auf einem Untergrund weist in
Übereinstimmung mit dem eingangs angegebenen
Stand der Technik eine Unterlegplatte, die mindes-
tens einen Seitenabschnitt und eine an den Seitenab-
schnitt angrenzende Aufstandfläche für die zu befes-
tigende Schiene aufweist, und mindestens eine Füh-
rungsplatte auf, die auf dem Seitenabschnitt sitzt.

[0009] Erfindungsgemäß ist nun die Führungsplatte
durch eine im Bereich des Seitenabschnitts ausge-
bildete Rastverbindung an der Unterlegplatte gehal-
ten. Die erfindungsgemäß zwischen der Unterlegplat-
te und der Führungsplatte vorgesehene Rastverbin-
dung ermöglicht es, die Führungsplatte und die Un-
terlegplatte miteinander zu einer Baueinheit zu ver-
binden, bevor die eigentliche Montage des Systems
an der jeweiligen Baustelle erfolgt. So kann die Vor-
montage von Führungsplatte und Unterlegplatte bei-
spielsweise bereits im Fertigungsbetrieb vorgenom-
men werden, der die Einzelteile eines erfindungsge-
mäßen Systems herstellt. An der Baustelle kann die
aus der mindestens einen Führungsplatte und der
Unterlegplatte gebildete Baueinheit auf einfache Wei-
se auf den entsprechend vorbereiteten Untergrund
gesetzt werden.

[0010] Unabhängig davon, ob die Führungsplatte
und die Unterlegplatte getrennt voneinander oder als
vormontierte Baueinheit an der Baustelle montiert
werden, ist durch die erfindungsgemäß mittels ei-
ner Rastverbindung gebildete formschlüssige Verbin-
dung zwischen Führungsplatte und Unterlegplatte si-
chergestellt, dass die Führungsplatte und die Unter-
legplatte am Montageort zueinander ordnungsgemäß
ausgerichtet sind, ohne dass dazu die Positionierung
der Führungsplatte und der Unterlegplatte mit einer
besonderen Sorgfalt vorgenommen werden muss. In-
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folge der Verrastung von Führungsplatte und Unter-
legplatte ist es nur noch erforderlich, die Unterlegplat-
te am festen Untergrund in der erforderlichen Wei-
se zu positionieren. Ein umständliches Ausrichten
der Führungsplatte in Bezug auf die Unterlegplatte
entfällt dann ebenso wie die Notwendigkeit, die ord-
nungsgemäße Lage der Führungsplatte vor der Mon-
tage der weiteren Bauelemente eines erfindungsge-
mäßen Systems zu überprüfen.

[0011] Mit der Erfindung steht somit ein System zum
Befestigen einer Schiene auf einem Untergrund zur
Verfügung, das sich durch besonders einfache Mon-
tierbarkeit auszeichnet. Die Möglichkeit der Vormon-
tage eines erfindungsgemäßen Systems bereits im
Herstellungswerk reduziert dabei die an der Baustelle
durchzuführenden Arbeitsschritte auf ein Minimum.

[0012] Zur Herstellung der erfindungsgemäß vorge-
sehenen Rastverbindung können an der Unterleg-
platte und der Führungsplatte jeweils Rastelemente
in Form von elastischen, mit geeigneten Rasten ver-
sehenen Rastarmen so ausgebildet sein, dass die
Rastelemente von Führungsplatte und Unterlegplat-
te bei auf der Unterlegplatte sitzender Führungsplatte
miteinander verrasten.

[0013] Sollen jedoch nur möglichst geringe Verän-
derungen an der Führungsplatte vorgenommen wer-
den, um sie für ein erfindungsgemäßes System ge-
eignet zu machen, kann dies dadurch bewerkstelligt
werden, dass nur an der Unterlegplatte ein Rastele-
ment ausgebildet ist, das mit einem korrespondierend
geformten, an der Führungsplatte vorhandenen An-
schlag zusammenwirkt. Der Vorteil dieser Ausgestal-
tung besteht einerseits darin, dass für die Rastver-
bindung nur an der Unterlegplatte vorstehende For-
melemente, nämlich der mindestens eine jeweils mit
der Führungsplatte verrastende Rastarm, vorgese-
hen werden müssen, während an der Führungsplat-
te lediglich eine geeignete Anschlagfläche zur Verfü-
gung stehen muss, mit der das betreffende Rastele-
ment der Unterlegplatte zusammenwirkt. Dies erlaubt
es, die dem Untergrund zugeordnete Auflagefläche
der Unterlegplatte ohne Rücksicht auf die Rastverbin-
dung mit der Führungsplatte so auszubilden, dass ei-
ne optimal einfache Positionierung und Montage auf
dem jeweiligen Untergrund möglich ist. Darüber hin-
aus können auf diese Weise an der Führungsplatte
Rastvorsprünge vermieden werden, die in entspre-
chende Ausnehmungen der Unterlegplatte eingreifen
und dabei über deren Unterseite hinaus in Richtung
des jeweiligen Untergrunds vorstehen würden.

[0014] Im Fall, dass das Rastelement an der Un-
terlegplatte ausgebildet ist, eignet sich als Anschlag
für das Rastelement grundsätzlich jeder Absatz oder
jeder Flächenabschnitt der Führungsplatte, der von
dem Rastelement der Unterlegplatte erreicht werden
kann. Eine besonders praxisgerechte Ausgestaltung

der Erfindung ergibt sich dabei dann, wenn die Füh-
rungsplatte eine von ihrer freien Oberseite zu ihrer
auf der Unterlegplatte aufliegenden Unterseite füh-
rende Öffnung aufweist und die Rastverbindung im
Bereich der Öffnung der Führungsplatte ausgebildet
ist. Durch die Anordnung in der Öffnung ist die Rast-
verbindung auf einfache Weise gegen äußere Be-
schädigung geschützt. Insbesondere ist das Risiko,
dass die Rastverbindung bei einem Zusammenstoß
mit einem äußeren Gegenstand unbeabsichtigt ge-
löst wird, minimiert.

[0015] In Bezug auf die Herstellbarkeit der in ei-
nem erfindungsgemäßen System vorgesehenen Un-
terlegplatte erweist es sich als zweckmäßig, wenn
dem Rastelement eine in die Unterlegplatte einge-
formte Ausnehmung zugeordnet ist, die seitlich an ei-
ne Seitenfläche des Rastelements angrenzt. Einer-
seits wird durch die Ausnehmung die Elastizität im
Bereich des Anschlusses des Rastelements an die
Unterlegplatte so erhöht, dass das Rastelement im
Gebrauch eine für die Rastverbindung optimale Elas-
tizität besitzt. Diese Wirkung tritt nicht nur ein, wenn
die Unterlegplatten aus einem Kunststoffmaterial ge-
fertigt sind, sondern auch dann, wenn sie aus Metall-
blech bestehen. Darüber hinaus steht bei aus einem
Kunststoffmaterial gefertigten Unterlegplatten das im
Bereich der Ausnehmung ausgesparte Materialvo-
lumen für die Formgebung des jeweiligen Rastele-
ments zur Verfügung.

[0016] Dabei kann im Fall, dass an der Führungs-
platte eine Öffnung vorgesehen ist, die erfindungs-
gemäß vorgesehene formschlüssige Rastverbindung
zwischen der Führungsplatte und der Unterlegplatte
dadurch hergestellt werden, dass das Rastelement
als Rastarm ausgebildet ist, der durch die Öffnung
der Führungsplatte greift und an seinem freien En-
de einen Rastvorsprung aufweist, der mit dem zuge-
ordneten, an der Führungsplatte ausgebildeten An-
schlag formschlüssig zusammenwirkt. Als Anschlag
für den Rastvorsprung kann beispielsweise ein die
Öffnung mindestens abschnittsweise begrenzender
Randbereich der Oberseite der Führungsplatte die-
nen. Dies hat den zusätzlichen Vorteil, dass das freie
Ende des als Rastelement dienenden Rastarms pro-
blemlos erreicht werden kann, wenn die Verbindung
zwischen der Führungsplatte und der Unterlegplatte
beispielsweise für einen Tausch der Führungsplatte
nachträglich gelöst werden soll.

[0017] Optimiert werden kann die Verrastung von
Führungsplatte und Unterlegplatte bei Anordnung der
Verrastung in einer Öffnung dadurch, dass mindes-
tens zwei gemeinsam durch die Öffnung der Füh-
rungsplatte greifende Rastarme vorgesehen sind.

[0018] Wie eingangs erläutert, sind bei vielen be-
kannten Schienenbefestigungssystemen die Füh-
rungsplatten jeweils mit einer zentralen Öffnung ver-
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sehen, durch die bei fertig montiertem System ein als
Schraube, Schraubenbolzen oder Nagel ausgebil-
detes Spannelement geführt ist. Das Spannelement
verspannt dabei direkt oder indirekt ein auf der Füh-
rungsplatte abgestütztes Federelement gegen den
jeweiligen Untergrund, welches die zum Niederhal-
ten der mit dem erfindungsgemäßen System zu be-
festigenden Schiene benötigte Kraft auf den Fuß der
Schiene ausübt.

[0019] Ist auch bei einem erfindungsgemäßen Sys-
tem die Führungsplatte mit einer für diesen Zweck
benötigten Öffnung versehen, so kann diese Öffnung
für die in der voranstehend erläuterten Weise aus-
gebildete Rastverbindung genutzt werden. Im Fall,
dass das Spannelement direkt mit dem jeweiligen
Untergrund verbunden werden soll, ist in der Un-
terlegplatte eine zu der Öffnung der Führungsplatte
korrespondierende Öffnung vorzusehen, so dass bei
der Montage das Spannelement durch die Öffnung
der Führungsplatte und die zugeordnete Öffnung der
Unterlegplatte zu dem Untergrund geführt werden
kann. Um dabei ein konventionelles, marktübliches
Spannelement, beispielsweise eine Schraube, einen
Schraubenbolzen oder einen Nagel, verwenden zu
können, kann der lichte Durchmesser der Öffnung der
Führungsplatte so an den Außendurchmesser des
Spannelements angepasst sein, dass das Spannele-
ment auch bei in die Öffnung greifendem Rastarm
mit ausreichendem Spiel durch die Öffnung schieb-
bar ist. Da das betreffende Spannelement üblicher-
weise nicht direkt auf der Führungsplatte abgestützt
ist, sondern direkt nur auf das auf der Führungsplat-
te sitzende Federelement wirkt, behindern die durch
die Öffnung der Führungsplatte greifenden Rastele-
mente auch bei dieser Ausführung der Erfindung die
Funktion des Spannelements nicht.

[0020] Insbesondere in Kombination mit einer seit-
lich des Rastelements eingebrachten Ausnehmung
erweist sich die seitlich von dem jeweiligen Rastele-
ment mindestens abschnittsweise begrenzte Öffnung
als besonders vorteilhaft, weil dann eine besonders
große Elastizität des in diesem Fall nur noch über
nach Art von Torsionsfedern wirkende Stege mit der
Unterlegplatte verbundenen Rastelements gewähr-
leistet werden kann.

[0021] Die Führungsplatte kann in an sich bekannter
Weise aus einem Kunststoffmaterial gefertigt sein.

[0022] In ebenso bekannter Weise kann die Unter-
legplatte aus einem Stahlwerkstoff geformt sein.

[0023] Besonders praxisgerecht erweist sich ein er-
findungsgemäßes System dann, wenn die Unterleg-
platte zwei gegenüberliegend zueinander angeord-
nete Seitenabschnitte aufweist, die zwischen sich die
Aufstandfläche begrenzen. Auf jedem der Seitenab-
schnitte kann dann jeweils eine Führungsplatte sit-

zen, die jeweils durch eine Rastverbindung an der
Unterlegplatte gehalten ist. Auf diese Weise steht ei-
ne komplette Baueinheit zur Verfügung, die auf einfa-
che Weise montierbar ist und gleichzeitig die Voraus-
setzung dafür schafft, dass alle für die Befestigung
der jeweiligen Schiene benötigten weiteren Bauteile
problemlos den für ihre Funktion optimalen Platz fin-
den.

[0024] Um Letzteres zusätzlich zu unterstützen, kön-
nen bei der mindestens einen Führungsplatte eines
erfindungsgemäßen Systems in ebenfalls an sich be-
kannter Weise an der freien Oberseite Formelemen-
te, wie Vorsprünge und Einsenkungen, zum Führen
eines auf der Führungsplatte abstützbaren Federele-
ments ausgebildet sein.

[0025] Dabei eignet sich die erfindungsgemäße Ver-
rastung von Führungsplatte und Unterlegplatte ins-
besondere für solche Systeme, bei denen die Füh-
rungsplatte als Winkelführungsplatte mit einem auf
dem der Führungsplatte zugeordneten Seitenab-
schnitt der Unterlegplatte aufliegenden Führungsab-
schnitt und einem Führungsabschnitt ausgebildet ist,
der an der zugeordneten Seite der Unterlegplatte an-
liegt.

[0026] Soll ein erfindungsgemäßes Schienenbefes-
tigungssystem eine definierte Nachgiebigkeit in einer
zur Oberseite der Unterlegplatte senkrecht ausge-
richteten Richtung besitzen, kann dies in bekannter
Weise dadurch gewährleistet werden, dass eine elas-
tische Lage vorgesehen wird, die auf der Aufstand-
fläche der Unterlegplatte liegt. Um auch deren Mon-
tage möglichst zu vereinfach, kann die elastische La-
ge mittels der mit der Unterlegplatte verrasteten Füh-
rungsplatte an der Unterlegplatte gehalten sein. Dies
kann dadurch bewerkstellig werden, dass die elas-
tische Lage und die Führungsplatte zumindest ab-
schnittsweise überlappend angeordnet sind, so dass
die mit der Unterlegplatte verrastete Führungsplatte
die elastische Lage formschlüssig an der Unterleg-
platte hält.

[0027] Nachfolgend wird die Erfindung anhand einer
ein Ausführungsbeispiel darstellenden Zeichnung nä-
her erläutert. Es zeigen:

[0028] Fig. 1 einen unter Verwendung eines erfin-
dungsgemäßen Systems gebildeten Befestigungs-
punkt für eine Schiene in einer in Längsrichtung der
Schwelle teilweise geschnittenen Ansicht, wobei auf
der linken aufgebrochenen Seite die fertig montierte
Stellung des Systems dargestellt ist, während auf der
rechten Seite die Vormontagestellung zu sehen ist;

[0029] Fig. 2 Teile des Systems zur Befestigung ei-
ner Schiene in einer Explosionsdarstellung;
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[0030] Fig. 3 eine aus den in Fig. 2 gezeigten Teilen
vormontierte Baueinheit;

[0031] Fig. 4 eine in dem System gemäß Fig. 1 bis
Fig. 3 verwendete Unterlegplatte.

[0032] Der in Fig. 1 gezeigte Befestigungspunkt 1
umfasst eine aus Beton gefertigte Schwelle 2, auf de-
ren Oberseite 3 ein Auflageabschnitt 4 ausgebildet
ist. Der Auflageabschnitt 4 ist in Bezug auf die quer
zur Längsrichtung L der zu befestigenden Schiene S
gemessene Länge LS der Schwelle 2 mittig ausge-
richtet und weist eine Länge auf, die größer ist als
die in Richtung der Länge LS gemessene Breite des
Schienenfußes SF. Gleichzeitig erstreckt sich der in
Draufsicht rechtwinklige Auflageabschnitt 4 über die
gesamte in Längsrichtung L der Schiene S gemes-
sene Breite der Schwelle 2. An seinen Schmalseiten
ist der Auflageabschnitt 4 jeweils durch eine rillenför-
mige, im Querschnitt V-förmige Einsenkung 5, 6 be-
grenzt, die sich ebenfalls jeweils über die Breite der
Schwelle 2 erstreckt und auf ihrer vom dem Auflage-
abschnitt 4 abgewandten Seite jeweils in eine an die
Schwelle 4 angeformte Schulter 7, 8 übergeht.

[0033] Auf der Schwelle 2 ist die Schiene S mittels
eines Systems befestigt, das eine auf dem Auflage-
abschnitt 4 der Schwelle 2 liegende Unterlegplatte 9,
zwei Führungsplatten 10, 11, eine auf der Unterleg-
platte 9 aufliegende elastische Lage 12, zwei als kon-
ventionelle Spannschrauben ausgebildete Spannele-
mente 13, 14 sowie zwei nach Art von ebenfalls kon-
ventionellen, W-förmigen Spannklemmen ausgebil-
dete Federelemente 15, 16 umfasst.

[0034] Die beispielsweise aus einem ausreichend
stabilen Kunststoffmaterial hergestellte Unterlegplat-
te 9 weist eine rechteckige, der Form des Auflageab-
schnitts 4 angepasste Form mit zwei Seitenabschnit-
ten 17, 18 auf, von denen jeweils einer an eine der
Schmalseiten 19, 20 der Unterlegplatte 9 angrenzt
und die zwischen sich an der freien Oberseite 21 der
Unterlegplatte 9 eine Aufstandfläche 22 begrenzen.

[0035] An die Schmalseiten 19, 20 der Unterlegplat-
te 9 ist jeweils ein Querrandabschnitt 23, 24 ange-
formt. Die Querrandabschnitte 23, 24 sind jeweils zur
Unterseite 25 der Unterlegplatte 9 hin abgekantet.
Der zwischen den Querrandabschnitten 23, 24 und
den unverformten, ebenen Seitenabschnitten 17, 18
eingeschlossene Winkel ist dabei an den Winkel an-
gepasst, unter dem die an den Auflageabschnitt 4 an-
grenzenden Seiten der Einsenkungen 5, 6 in Bezug
auf die freie Oberseite 3 des Auflageabschnitts 4 aus-
gerichtet sind. Gleichzeitig ist der Abstand der Quer-
randabschnitte 23, 24 so bemessen, dass die Quer-
randabschnitte 23, 24 in auf dem Auflageabschnitt 4
liegender Montagestellung jeweils in eine der Einsen-
kungen 5, 6 greifen. Auf diese Weise ist die Unter-
legplatte 9 in ihrer Montagestellung in Längsrichtung

LS der Schwelle 2 formschlüssig an dem Auflageab-
schnitt 4 positioniert.

[0036] In die Seitenabschnitte 17, 18 der Unterleg-
platte 9 ist jeweils eine Durchgangsöffnung 26, 27
eingeformt. Die Durchgangsöffnungen 26, 27 sind
dabei jeweils derart angeordnet, dass sie in Mon-
tagestellung fluchtend zu jeweils einer nach Art ei-
ner Senkbohrung in die Schwelle 2 eingeformten Ein-
senkungen 28 ausgerichtet sind, in der jeweils ein
Kunststoffdübel 30 sitzt. Gleichzeitig ist der Durch-
messer der Durchgangsöffnungen 26, 27 so bemes-
sen, dass die Spannelemente 13, 14 mit ihrem Ge-
windeabschnitt mit ausreichendem Spiel frei durch
sie hindurch geschoben werden können.

[0037] Angrenzend an die Öffnungen 26, 27 ist an
die Unterlegplatte 9 jeweils ein Paar von Rastelemen-
ten 31, 32 angeformt. Die Rastelemente 31, 32 sind
dabei als Rastarme ausgebildet, die ihren freien En-
den jeweils in einer Höhe H über der ebenen Ober-
seite 21 der Unterlegplatte 9 einen seitlich ausgerich-
teten, von der zugeordneten Öffnung 26, 27 wegge-
richteten Rastvorsprung 33, 34 aufweisen. Auch der
Abstand der Rastelemente 31, 32 voneinander ist so
bemessen, dass die Spannelemente 13, 14 mit ihrem
Gewindeabschnitt jeweils mit ausreichendem Spiel
frei durch den seitlich durch die Rastelemente 31, 32
begrenzen Raum geschoben werden können.

[0038] Auf der von der jeweiligen kreisrunden Öff-
nung 26, 27 abgewandten Seite der Rastelemente
31, 32 ist jeweils eine zusätzliche Ausnehmung 31a,
32a eingeformt, die als schlitzförmige Durchgangs-
öffnung ausgebildet ist und seitlich unmittelbar an
das jeweilige Rastelement 31, 32 angrenzt. Auf diese
Weise sind die Rastelemente 31, 32 jeweils nur über
einen schmalen, stegförmigen Abschnitt 31b, 32b mit
dem übrigen Körper der insgesamt einstückig ausge-
bildeten Unterlegplatte 9 verbunden.

[0039] Bei der Führungsplatte 10 handelt es sich um
eine schwere, für besonders hohe Beanspruchungen
bestimmte Ausführung, während die Führungsplatte
11 leichter ausgeführt ist. In Bezug auf die hier in-
teressierenden Merkmale entsprechen sich die Füh-
rungsplatten 10, 11 jedoch und werden daher nach-
folgend nicht unterschieden.

[0040] Die ebenfalls aus Kunststoffmaterial beste-
henden Führungsplatten 10, 11 sind nach Art konven-
tioneller Winkelführungsplatten ausgebildet und be-
sitzen jeweils einen auf dem der jeweiligen Führungs-
platte 10, 11 zugeordneten Seitenabschnitt 17, 18 der
Unterlegplatte 9 aufliegenden Führungsabschnitt 35,
36 und einen Schulterabschnitt 37, 38, der bei auf der
Unterlegplatte 9 angeordneter Führungsplatte 10, 11
an dem jeweils zugeordneten Querrandabschnitt 23,
24 der jeweiligen Schmalseite 19, 20 der Unterleg-
platte 9 anliegt.
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[0041] In den Führungsabschnitt 35, 36 der Füh-
rungsplatten 10, 11 ist jeweils eine von der freien
Oberseite 39 der jeweiligen Führungsplatte 35, 36 zu
deren der Unterlegplatte 9 zugeordneten Unterseite
führende Durchgangsöffnung 40, 41 eingeformt. De-
ren Lage ist so an die Position der Durchgangsöff-
nung 26, 27 des der jeweiligen Führungsplatte 10,
11 zugeordneten Seitenabschnitts 17, 19 der Unter-
legplatte 9 angepasst, dass die Durchgangsöffnun-
gen 40, 41 bei auf der Unterlegplatte 9 aufgesetzten
Führungsplatten 10, 11 fluchtend zur ihnen zugeord-
neten Durchgangsöffnung 26, 27 ausgerichtet sind.
Der Durchmesser der Durchgangsöffnungen 40, 41
der Führungsplatten 10, 11 ist dabei so bemessen,
dass bei auf der Unterlegplatte 9 sitzenden Führungs-
platten 10, 11 die Rastelemente 31, 32 dicht an der
die Durchgangsöffnungen 40, 41 begrenzenden In-
nenumfangsfläche 42 der Durchgangsöffnungen 40,
41 anliegen. Gleichzeitig ist die Höhe H, mit der die
Rastvorsprünge 33, 34 oberhalb der Oberseite 21
der Führungsplatte 9 angeordnet sind, so bemessen,
dass die Rastvorsprünge 33, 34 bei auf der Unterleg-
platte 9 sitzenden Führungsplatten 10, 11 auf dem
die jeweilige Durchgangsöffnung 40, 41 begrenzen-
den Randbereich 43 der freien Oberseite 39 der Füh-
rungsplatten 10, 11 aufliegen. Der Randbereich 43
bildet dementsprechend einen Anschlag für die Ra-
stelemente 31, 32, so dass für jede Führungsplatte
10, 11 bei auf der Unterlegplatte 9 montierten Füh-
rungsplatten 10, 11 eine Rastverbindung R1, R2 ge-
bildet ist, durch die die Führungsplatten 10, 11 jeweils
formschlüssig und unverlierbar auf der Unterlegplatte
9 gehalten sind.

[0042] An ihrer der Schiene S zugeordneten Stirn-
seite weisen die Führungsabschnitte 35, 36 der Füh-
rungsplatten 10, 11 jeweils eine Anlagefläche 44, 45
auf, an der bei fertig montiertem Befestigungspunkt
1 der Schienenfuß SF der Schiene S seitlich geführt
ist. An ihrem unteren Rand, an dem sie zur Unterseite
der Führungsplatte 10, 11 übergehen, sind in die An-
lagefläche 44, 45 jeweils zwei beabstandet zueinan-
der angeordnete Ausnehmungen 46 eingeformt, die
zur Unterseite der Führungsplatte 10, 11 offen sind.
Zusätzlich weist die leichte Führungsplatte 11 an ih-
ren kurzen Seiten jeweils einen seitlich von dem Füh-
rungsabschnitt 36 in Verlängerung der Anlagefläche
45 abstehende Vorsprung 47 auf, der mit einem be-
stimmten Abstand zur Unterseite der Führungsplatte
11 angeordnet ist.

[0043] Die in Montagestellung auf der Unterlegplat-
te 9 liegende elastische Lage 12 besteht aus ei-
nem elastischen Material mit definierter Nachgiebig-
keit und ermöglicht eine entsprechend definierte elas-
tische Absenkung der Schiene S beim Überfahren
durch ein hier nicht gezeigtes Schienenfahrzeug. Die
Form der elastischen Lage 12 entspricht dabei der
Form der Aufstandfläche 22 der Unterlegplatte 9 und
ist so bemessen, dass die Lage 12 die Aufstandflä-

che 22 bis auf einen schmalen Randbereich vollstän-
dig abdeckt. Dabei sind an den den Führungsplatten
10, 11 zugeordneten Schmalseiten der elastischen
Lage 12 jeweils zungenartige Vorsprünge 48, 49 an-
geformt, deren Position und Form so an die Ausneh-
mungen 46 und die Vorsprünge 47 der Führungs-
platten 10, 11 angepasst sind, dass die Vorsprünge
48, 49 bei auf der Unterlegplatte 9 liegender elasti-
scher Lage 12 und mit der Unterlegplatte 9 verras-
teten Führungsplatten 10, 11 die Vorsprünge 48, 49
formschlüssig in den Ausnehmungen 46 und unter
den Vorsprüngen 47 der Führungsplatte 11 einge-
klemmt sind. Auf diese Weise ist auch die elastische
Lage 12 verliersicher auf der Unterlegplatte 9 gehal-
ten.

[0044] Der sich an den Führungsabschnitt 35, 36
der jeweiligen Führungsplatte 10, 11 anschließende
Schulterabschnitt 37, 38 ist in bekannter Weise im
Querschnitt derart V-förmig geformt, dass er in Mon-
tagestellung einerseits formschlüssig in der ihm je-
weils zugeordneten Einsenkung 5, 6 der Schwelle 2
sitzt und andererseits mit seiner von der jeweiligen
Anlagefläche 44, 45 abgewandten Seite an der zuge-
ordneten Schulter 7, 8 der Schwelle 2 abgestützt ist.

[0045] Die zum Aufbringen der erforderlichen Nie-
derhaltekräfte vorgesehenen Federelemente 15, 16
sind als konventionelle W-förmige Spannklemmen
ausgebildet, wie sie üblicherweise bei Befestigungs-
systemen der hier in Rede stehenden Art verwendet
werden. Die Federelemente 15, 16 weisen dement-
sprechend einen U-förmigen Mittelabschnitt auf, auf
den im fertig montierten Zustand des Befestigungs-
punktes 1 das jeweils zugeordnete Spannelement 13,
14 mit seinem Schraubenkopf wirkt. Die Schenkel
des Mittelabschnitts der Federelemente 15, 16 gehen
in jeweils einen Haltearm über, mit dem das Feder-
element 15, 16 in Montagestellung federnd elastisch
auf die ihm jeweils zugeordnete Seite des Schienen-
fußes SF drückt.

[0046] Aus jeweils einer Unterlegplatte 9 und den mit
ihr verrasteten Führungsplatten 10, 11 sowie der von
den Führungsplatten 10, 11 auf der Unterlegplatte 9
gehaltenen elastischen Lage 12 wird im Werk des
Herstellers eine Baueinheit E vormontiert. Eine sol-
che Baueinheit E wird zur Montage des Befestigungs-
punkts 1 auf den Auflageabschnitt 4 der Schwelle 2
gesetzt. Durch ihre nach unten gekanteten Querrand-
abschnitte 23, 24 richtet sich die Unterlegplatte 9 da-
bei selbsttätig so aus, dass ihre Durchgangsöffnun-
gen 26, 27 fluchtend zu den in der Schwelle 2 sitzen-
den Kunststoffdübeln 30 ausgerichtet sind. Anschlie-
ßend werden die Federelemente 15, 16, wie in der
rechten Hälfte von Fig. 1 dargestellt, in an sich be-
kannter Weise in einer Vormontagestellung auf die
zugeordnete Führungsplatte 10, 11 gesetzt, in der ih-
re Federarme noch nicht in den zwischen den Füh-
rungsplatten 10, 11 begrenzenden Bereich reichen,
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und mittels der in jeweils einen der Dübel 30 einge-
schraubten Spannelemente 13, 14 so vorgespannt,
dass sie ihre Vormontageposition selbsttätig beibe-
halten, jedoch noch in Längsrichtung LS der Schwel-
le 2 verschoben werden können.

[0047] Daraufhin wird die Schiene S auf die elasti-
sche Lage 12 gesetzt, so dass sie über die elastische
Lage 12 auf der Aufstandfläche 22 der Unterlegplatte
9 abgestützt ist.

[0048] Nun werden die Federelemente 15, 16 in
Richtung der Schiene S in ihre in der linken Hälfte
der Fig. 1 gezeigte Endposition geschoben, in der ih-
re Federarme jeweils auf den Schienenfuß SF drü-
cken, und die Spannelemente 13, 14 angezogen, bis
die Federelemente 15, 16 die vorgeschriebene Nie-
derhaltekraft auf die Schiene ausüben.

Bezugszeichenliste

1 Befestigungspunkt
2 Schwelle
3 Oberseite der Schwelle
4 Auflageabschnitt
5, 6 Einsenkung der Schwelle 2
9 Unterlegplatte
7, 8 Schultern der Schwelle 2
9 Unterlegplatte
10, 11 Führungsplatten
12 elastische Lage
13, 14 Spannelemente
15, 16 Federelemente
17, 18 Seitenabschnitte der Unterlegplatte 9
19, 20 Schmalseiten der Unterlegplatte 9
21 Oberseite der Unterlegplatte 9
22 Aufstandfläche der Unterlegplatte 9
23, 24 Querrandabschnitte der Unterlegplat-

te 9
25 Unterseite der Unterlegplatte 9
26, 27 Durchgangsöffnung der Unterlegplat-

te 9
28 Senköffnungen der Schwelle 2
30 Kunststoffdübel
31, 32 Rastelemente der Unterlegplatte 9
31a, 32a Ausnehmungen
31b, 32b Verbindungsabschnitte
33, 34 Rastvorsprünge
35, 36 Führungsabschnitt der Führungsplat-

ten 10, 11
37, 38 Schulterabschnitt der Führungsplat-

ten 10, 11
39 Oberseite der Führungsplatten 35, 36
40, 41 Durchgangsöffnung der Führungs-

platten 10, 11
42 Innenumfangsfläche der Durchgangs-

öffnungen 40, 41
43 die Öffnung 40, 41 begrenzender

Randbereich

44, 45 Anlagefläche der Führungsplatten 10,
11

46 Ausnehmungen der Führungsplatten
10, 11

47 Vorsprünge der Führungsplatte 11
48, 49 Vorsprünge der elastischen Lage 12
E Baueinheit
H Höhe der Rastvorsprünge 33, 34 über

der ebenen Oberseite 21 der Unter-
legplatte 9

L Längsrichtung der zu befestigenden
Schiene S

LS Länge der Schwelle 2
R1, R2 Rastverbindungen
S Schiene
SF Schienenfuß der Schiene S
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Schutzansprüche

1.   System zum Befestigen einer Schiene (S) auf
einem Untergrund mit
– einer Unterlegplatte (9), die mindestens einen Sei-
tenabschnitt (17, 18) und eine an den Seitenabschnitt
(17, 18) angrenzende Aufstandfläche (22) für die zu
befestigende Schiene (S) aufweist;
und
– mit mindestens einer Führungsplatte (10, 11), die
auf dem Seitenabschnitt (17, 18) sitzt,
dadurch gekennzeichnet, dass die Führungsplatte
(10, 11) durch eine im Bereich des Seitenabschnitts
(17, 18) ausgebildete Rastverbindung (R1, R2) an der
Unterlegplatte (9) gehalten ist.

2.  System nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, dass an der Unterlegplatte (9) mindestens ein
Rastelement (31, 32) ausgebildet ist, das mit einem
korrespondierend geformten, an der Führungsplatte
(10, 11) vorhandenen Anschlag zusammenwirkt.

3.    System nach einem der voranstehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass dem Raste-
lement (31, 32) eine in die Unterlegplatte (9) einge-
formte Ausnehmung (31a, 32a) zugeordnet ist, die
seitlich an eine Seitenfläche des Rastelements an-
grenzt.

4.    System nach einem der voranstehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Füh-
rungsplatte (10, 11) eine von ihrer freien Oberseite zu
ihrer auf der Unterlegplatte (9) aufliegenden Unter-
seite führende Öffnung (40, 41) aufweist und dass die
Rastverbindung zwischen der Unterlegplatte (9) und
der Führungsplatte (10, 11) im Bereich der Öffnung
(40, 41) der Führungsplatte (10, 11) ausgebildet ist.

5.  System nach Anspruch 3, dadurch gekennzeich-
net, dass das Rastelement (31, 32) als Rastarm aus-
gebildet ist, der durch die Öffnung (40, 41) der Füh-
rungsplatte (10, 11) greift und an seinem freien Ende
einen Rastvorsprung (33, 34) aufweist, der mit dem
zugeordneten, an der Führungsplatte (10, 11) ausge-
bildeten Anschlag formschlüssig zusammenwirkt.

6.    System nach einem der voranstehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Öffnung
(40, 41) der Führungsplatte (10, 11) eine in die Unter-
legplatte (9) eingeformte Öffnung (26, 27) zugeordnet
ist.

7.  System nach Anspruch 6, dadurch gekennzeich-
net, dass das Rastelement (31, 32) mit einer der Öff-
nung (26, 27) der Unterlegplatte (9) zugeordneten
Seitenfläche an die Öffnung (26, 27) der Unterlegplat-
te (9) grenzt.

8.   System nach einem der Ansprüche 6 oder 7,
dadurch gekennzeichnet, dass es ein als Schrau-

be, Schraubenbolzen oder Nagel ausgebildetes
Spannelement (13, 14) umfasst, welches dazu vor-
gesehen ist, durch die Öffnung (40, 41) der Füh-
rungsplatte (10, 11) geführt zu werden, und dass der
lichte Durchmesser der Öffnung (40, 41) der Füh-
rungsplatte (10, 11) so an den Außendurchmesser
des Spannelements (13, 14) angepasst ist, dass das
Spannelement (13, 14) bei in die Öffnung (40, 41)
greifendem Rastelement (31, 32) mit Spiel durch die
Öffnung (40, 41) schiebbar ist.

9.  System nach einem der Ansprüche 3 bis 8, da-
durch gekennzeichnet, dass der Anschlag für den
Rastvorsprung (33, 34) durch einen die Öffnung
(40, 41) mindestens abschnittsweise begrenzenden
Randbereich (43) der Oberseite (39) der Führungs-
platte (10, 11) gebildet ist.

10.    System nach einem der Ansprüche 3 bis 9,
dadurch gekennzeichnet, dass mindestens zwei ge-
meinsam durch die Öffnung der Führungsplatte (10,
11) greifende Rastarme (31, 32) vorgesehen sind.

11.  System nach einem der voranstehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Füh-
rungsplatte (10, 11) aus einem Kunststoffmaterial ge-
fertigt ist.

12.  System nach einem der voranstehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Unter-
legplatte (9) aus einem Kunststoffmaterial oder einem
Stahlwerkstoff geformt ist.

13.  System nach einem der voranstehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Unter-
legplatte (9) zwei gegenüberliegend zueinander an-
geordnete Seitenabschnitte (17, 18) aufweist, die
zwischen sich die Aufstandfläche (22) begrenzen.

14.   System nach Anspruch 13, dadurch gekenn-
zeichnet, dass auf jedem der Seitenabschnitte (17,
18) jeweils eine Führungsplatte (10, 11) sitzt und jede
der Führungsplatten (10, 11) durch eine Rastverbin-
dung (R1, R2) an der Unterlegplatte (9) gehalten ist.

15.  System nach einem der voranstehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass an der freien
Oberseite (39) der Führungsplatte (10, 11) Formele-
mente zum Führen eines auf der Führungsplatte (10,
11) abstützbaren Federelements (15, 16) ausgebildet
sind.

16.  System nach einem der voranstehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Füh-
rungsplatte (10, 11) als Winkelführungsplatte mit ei-
nem auf dem der Führungsplatte (10, 11) zugeord-
neten Seitenabschnitt (17, 18) der Unterlegplatte (9)
aufliegenden Führungsabschnitt (35, 36) und einem
Schulterabschnitt (37, 38) ausgebildet ist, der an der
zugeordneten Seite der Unterlegplatte (9) anliegt.
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17.  System nach einem der voranstehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass es zusätz-
lich eine elastische Lage (12) umfasst, die auf der
Aufstandfläche (22) der Unterlegplatte (9) liegt.

18.   System nach Anspruch 17, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die elastische Lage (12) mittels der
mit der Unterlegplatte (9) verrasteten Führungsplatte
(12) an der Unterlegplatte (9) gehalten ist.

19.   System nach Anspruch 17, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die elastische Lage (12) und die Füh-
rungsplatte (10, 11) zumindest abschnittsweise über-
lappend angeordnet sind.

20.   System nach Anspruch 19, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Führungsplatte (10, 11) mindes-
tens eine Ausnehmung (46) aufweist, in die ein Vor-
sprung (48) der elastischen Lage (12) greift.

Es folgen 4 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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